
Aus- und Weiterbildung der Werktätigen beendet 
werden. Alle Jugendlichen haben das Recht und die 
Pflicht, einen Beruf zu erlernen.
5 Für Kinder und Erwachsene mit psychischen und 
physischen Schädigungen bestehen Sonderschul- 
und -ausbildungseinrichtungen.
6 Die Lösung dieser Aufgaben wird durch den 
Staat und alle gesellschaftlichen Kräfte in gemein
samer Bildungs- und Erziehungsarbeit gesichert.

1 Der Staat sichert die Möglichkeit des Übergangs 
zur nächsthöheren Bildungsstufe bis zu den höchsten 
Bildungsstätten, den Universitäten und Hochschu
len, entsprechend dem Leistungsprinzip, den gesell
schaftlichen Erfordernissen und unter Berücksich
tigung der sozialen Struktur der Bevölkerung.
2 Es besteht Schulgeldfreiheit. Ausbildungsbei
hilfen und Lernmittelfreiheit werden nach sozialen 
Gesichtspunkten gewährt.
3 Direktstudenten an den Universitäten, Hoch- 
und Fachschulen sind von Studiengebühren befreit.
Stipendien und Studienbeihilfen werden nach so
zialen Gesichtspunkten und nach Leistung gewährt.

1 Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Artikel 27 
Republik hat das Recht, den Grundsätzen dieser 
Verfassung gemäß seine Meinung frei und öffent-
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